
Begl. Abschrift

Beschluss

Dje ÜbeisenurB 9eschiem
zum Z`mcke der Z]istellungl

Az.:  12 L 835/19

des   Herm
5b7L§§^furi!RedSa:edv§i'rs~:tra%

ln dem vemaltungsgerichtlichen Verfahren

e'nart?uAü£##ä#§P#9f6g„

Prozessbevollmächtigte:     Rechtsanwäl[e Breitkreutz und andere,
Reltzensteinstraße 4, 45657 F{ecklinghausen,
Gz.,  L./pl,

gegen

die     Bundesrepublik Deutschland. vertreten durch den vorstand der Deutschen
Telekom AG, Leitung des Betriebes Civil Servant Services/Social
Matters/Health & Safety (CSH), Langer Grabenweg 3343, 53175 Bonn,

Antragsgegnerin,

Prozessbevollmächtigter:   Arbeitgebewerband für Telekommunikatjon und lT e.V.,
Am Tüv 5, 30519 Hannwer.
Gz.:  19.127-2BRS,

wegen   Umsetzung
±iE± Antrag aiif Erlass einer einsrweiligen Anordnung

hat die  12, lGmmer des

VERWALTLJNGSGERICHTS GELSEN l{lRCH EN

am 29. Juli 2019

durch

den Vorsitzenden Richter am Verwakungsgericht Dr. Wejsel,
die  Richterin am Verwaltungsgericht Vollenberg,
die  Richterin  Dr.  Frantzen

r_-`'- -y `- _ ---- ~

(`Ein9egan gen
2 9,  JULi  2019

affi±mE.uTz_U_.mLLEGEN
BEg"-ült-:-,'-i&;i=':;



beschlossen:

1.   Die  Antragsgegnerin   wird   im  Wege  der  einstweiligen
Anordnung  Lintersagt,  vom  Antragslelk!r zu  verlangen,
auf   der   Grundlage    der   dienstljchen   Weisung   vom
17. Januar 2019 (Umsetzung) seine dknstliche Tätigkeit
bei   der   TPS-BPR   am    Standort   Scheidtweilerstr.   4,
50933 Köln, aut2unehmen.

Die Kosten des Verfahrens trägt die Antragsgegnerin

2. Der Streitwert wird auf 5 000 € festgesetzt.

Gründe:

Der dem Besdilussausspruch entsprechende Antrag ist zuGssig und begründet.

Nach §  123 Abs.1  Satz 2 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) kann eine einst-

weilige   Anordnung   zur   Regelung   eines  voriäufigen  Zustands   in   Bezug   auf  ein

stremges Rechtsverhämis getroffen werden, um wesentliche Nachtejk3 abzuwenden ,

drohende  Gewal{ zu  verhindern  oder wenn  diese  Regelung  aus  anderen  Gründen

nötig  erscheint.  Voraussetzung  hierfür ist  gem.  §  123  Abs.  3  VwGO  in  Verbindung

" §§ 920 Abs.  2, 294 der Zivilprozessordnung (ZPO),  dass der Antragsteller einen

Anspruch auf eine  bestimmte  Leistung (Anordnungsanspruch)  sowe die  Notwendig-

keit   einer  vorffiufigen   Regelurig   in   Bezug   auf  diesen  Anspruch  zur  Abwendung

wesentlicher Nachteile (Anordnungsgrund) glaubhaft macht.

Einschränkungen ergeben sich aus der Vorläufigkeit des begehrten Recmsschmzes.

Das Gericht  darf im Wege  der einstwejl©en  Anordnung  nicht schon  das gewähren,

was erst im Hauptsacheveriahren erreicht werden kann. Da § 123 Abs.1  VwG0 vor-

schreibt,  dass das Gericht  eine  „einstweilige" Anordnung  zur Fiegelung  eines  „vor-

läufigen"  Zustands treffen  kann,  verbietet  sich  regelmäßig  eine  Vorwegnahme  der

Hauptsache,  Ausmahmsweise  ist zur Gewährung effektiven  Rechtssthutzes, Art.19

Abs.  4  GG,  eine  Vorwegname  der  Hauptsache  jm  Wege  des  vorläufigen  Rechts-

schutzes aber zuläss©, wenn das Abwarten der Entscheidung in der Hauptsache für

den  AntragstelkN um!umutbare  und  nachträglich  nicht  mehr zu  beseitigende  Nach-



teile  zur  Folge  hät(e  und  ein  Erfolg  in der Hauptsache  überwiegend wahrscheinlich

ist.

Ständige   Fie€ht?rechung,  vgl.   z.B.   BverwG,   Urieil  vom  18.   April
2013  -  10  C  9.12  -,  juris,  Rdnr.  22;  OVG  NRW.  Beschluss  vom
2. Dezember 2016 - 1  8 1194/16 -, juris, Rdnr. 9.

An  dlesem  Maßstab  ist  das Antragsbegehren  zu  messen.  Mft der - wenn auch  nur

vorEäufigen  -  Untersagung der dienstlichen  Verwendung  des Antragstellers  bei  der

TPS am  Standort Köln vrird auch der in einem  Hauptsacheverfahren zu  veriolgende

Anspruch zeihMeise erffillt   Die im Wege der einstweiligen Anordnung ergangene vor-

läufige  Regelung  stellt  sich  aufgrund  des weiteren Zeitabkiufs  sukzessjve  als end-

g"©e Regelung dar.

Der  Antragsteller  hat  auch  in  Wüpdigung  der  yorstehenden  Maßgaben  einen  aiis-

nahmsweise   die   Vorwegnahme   der   Hauptsaclie   rechffertigenden   Anordnungs-

anspruch Lind Anordnungsgrund glaubhaft gemacht.

1. Der Antragsleller hat einen Anordnungsanspruch gk]ubhafl gemacht.

Es erscheint als überwiegend wahrscheinüch,  dass der Antragstelbr sjch mjt einem

Rechßm"el ln der  Haiiptsache  durchsetzen  rird,  denn seine  Umsetzung zur TPS

am  Standort  Köln  erweist  sich  aus  zwei  -  die  Entscheklung  jeweils  selbständig

tragenden -Gründen als rechtswidr©.

1.   Die  beabsicmigle  dienstliche  Verwendung  des  Antragstellers  bei  der  TPS  am

Standort  Köln  bedarf einer  Versetzung  {dazu  zu  a.},  Dk3  Antragsgegnerin  hat  mit

Schreiben vom  17. Januar 2019 kei"} Vereetzung,  sondem eine  Umsetzung veriügt

und  slch som eines Linzutreffenden  Rechtsinstruments bedient (dazu  zu  b.),  Folge

der fehlerliaften Fcirmenwahl ist die Rechtswdrigkeit dieser Personalmaßnahme.

a. Die beabsichtigte dienstliche Ven^/endung des Antngstelk!rs am Sta"]ort der TPS

in Köln bedarf einer Versetzung i.S.d. § 28 Bundesbeamtengesetz (BBG).

Gem.  §  28  Abs.  1   BBG  ist  eine  Versetzung  die  auf  Dauer angeleste  Überiragung

eines  anderen  Amtes  bei  elner  anderen   Dienststelle  bei  demselben  oder  einem

ardeDen   Dienstherm`   „Amr   im   Sinne   dieser  Vorsclirift   ist  das  Amt  m   abstrakt-



funktionellen   Sinne.   Eine   Umsetzung  stellt  demgegenüber  eine  innerb€hördliche

Maßnahme  dar,   durch   die   in   Fom   einer  Weisung   der  Aufgabenberem  eines

Bearnten geändert wind.  Die Ämter im statListechtlk}hen und  im abstrakt-ftnktioneflen

Sinn    bleiben    davon    unberührt.    Dem    Beamten    wird    ein    anderer,    bei   seiner

BeschäftigLingsbehörde   eingerichteter   Djenstposten   (Amt   im   konkret-funk[ioimllen

Sinn) übertragen, der nach seiner Wehigkei[ seinem Statusamt entspricht.

Vgl. BverwG,  Beschluss vom 21. Juni 2012 - 2 8 23/12 -,
juris,  Fidnr. 7.

Diese  personalrechtlichen  lnstrumente  sj"l  gem.  §  2  Abs.  2  Satz  2  Postper§FiG

auch für Bundesbeamte anwendbar, die -wie der Antragstelk}r -tx=i den als Aktien-

gesellschaften verfässten Po§tnachfolgeunternehmen beschäft©t si.nd (vgl. Arl.  143b

Abs.  3 Satz  1  GG, §  2 Abs.  1,  Abs.  2 Satz  1  PostpersRG). Aufgrund der privatrecht-

ljchen Organisationsfom der Postnachfolgeuntemehmen sind aber -im Vergk:k;h zu

einer   dienstlichen    Verwendung    bei   einem   öffen"ch-rechtlichen    Diensthem   -

Besonderheöen zu berücksichtigen:

Bei den  Postnachfolgeuntemehmen gibt es aut9rund ihrer von Behörden  üblicher Ari

abwek3henden Organisatlonsstruktur griinclsätzlich keine  Dienststellen, sondem -als

verselbstständüte   Organisatlonseinheiten   -   Betriebe.   Deswegen   lässt   stch   der

Begriff der Dienststelle  im  Sinne einer üblichen  Behördenstruktur nicht „Eins zu Einsü

auf die  Organisationsstruktur der  Postnachblgeuntemehmen  übertragen.  Dem  ent-

spricht es, dass für dlese Untemehmen grundsätzlich das Betriebsverfassungsgesetz

Anwendung  findel  (§  24 AÖs.  1   PostpersRG),  das -  im  Unterschied  zum  Bundes-

personarvertretungsgesetz - ftir die  Einrichtung  und Wahl von  Betriebsräten an  den

riff des Betriebs (und  nicht wie  bej  Personalräten an den  Begriff der Dienststelk})
anknüpft.  mnzu  l{ommt,  dass  bei den  Beamten  der  Postnaclifolgeunternehmen  die

berumche  Tätigkeit  gemäß  §  4 Abs.  1  PostpersFiG  (led©lich)  als  Dienst  „gmq.  Dem

abstrakt-fiinktjonellen  Amt  entspn.cht  bei  ihnen  der  (abstrakt  zu  verstehende)  Auf-

gabenbereich. Wird dieser in der Weise veränderi, dass der Beamte zugleich ln eine
andere   verselbs{ständigte   Organisationseinheit   übertritt,   so   entspn.cht   dies   der

Personalmaßnahme der Versetzung. An die Stelle des Djenststellenwedisels " der

Betriebswechsel.



Soweil  die  Antragsgegnerin   auf  der  Grundlage  der  Anordnung  zur  Überiragung

dierßtrechtlicher      Beftignlsse      im      Bereich      der      Deutschen      Telekom      AG

(DTAGBefugAno)  vom  2.  November  2016  eiriwendet,  Versetzungen  könne  es  nur
zwischen den drei Dienstbehörden im Telekom-Konzern geben, zu dener} der Betrieb

TPS  nicht  gehöre,  kann  dem  nicht  gefolgt werden.  Die  Bestimmung  der  Denstbe-

hörde  und  des  Dienstvorgesetzten  nach  der  DTAGBeftigAno  hat   unter  Berück-

sichtigung der vorstehenden  Maßgaben  keine  Bedeutung  dafür, wje der  Begnff der

gDienststelle`  im  Sinne  des  §  28  Abs`  1   BBG  für den  hier  interessierenden  Berei¢h

der Postnachfolgeunternehmen auszulegen ist,

OVG NRW, Beschluss vom 25. März 2019 -1  81048/18 -,
juris,  Rdnr. 5.

Maßgebl"  ft]r die  Bewertung,  ob  die  beabsichtigte  Personalmaßnahme  elne  Ver-

setzung  oder  eine  Umsetzung  eriordert,  is(  die  Frage,  ob  mit  dleser ein  Betriebs-

wechsel verbunden  jsL  Das bestimmt sich  danach,  ob  die  bisherige  Organisations-

einhen, der der Beamte oder die Beamtin angeliöne, einen (selbs{ständigen) Betrieb

oder einen (unselbsts[ändigen) Betriebsteil darstelH.

Das   Postpersonalrechtsgesetz   selbst   enthäft   keim   LegaLdefiniüon   des   Begriffs

„Betriebft.  Verwendung findet dieser Begriff überwiegend im Zusammenhang mft der

betrieblichen  lnteresseweriretung  (so Abschm 8,  § 26  Nr.  1  PostpersRG, woriach

die  in den  Betrieben  der Postnachfolgeuntemehmen  beschäftigten  Beamten  bei der

Vvahl  zum  Betriebsrat  eine  eigene  Gruppe  bik]en  bzw.  §  24  Abs.  1   PostpersRG,

wonach     in     den     Postnachfolgeuntemehmen     das     Betriebsverfassungsgesetz

Anwendung findet, soweft m  Postpersonalre¢msgesetz nichts anderes bestimmt ist).

Som  ist auch  für die  Beantwortung der  Frage,  ob eine  Organisationgeinheit eines

Poshachfolgeuntemehmens  als nBetrieb"  anzusehen  ist,  gemäß §  24 Abs.  1  Post-

Pei-sRG  auf  den  Betriebsbegriff  des  Betriebsverfassungsgesetzes  (BetrvG)  abzu-

stelen.   Zwar   enthä»   das   Betriebsverfassungsgesetz   keine   Legaldefinitk)n   des

Begriffs DBetriebü, es bietet jedoch nähere Bestimmungen, die in der Rechtsprechung

des Bundesarbeftsgerichts konkretisiert worden sind.

Ejn  (selbstständiger)  Betrieb  i.S.d.  des  §  1  Abs.  1   Satz  1   BetrvG  ist  danach  eine

organisatorische Einheft, lnnerhalb derer der Arbeüeber zusammen  mit den von ihm

beschäftigten  Arbeftnehmem  bestimmte  arbeftstechnische  Zwecke  fortgesetzt  ver-



folgt.   Ein  (unselbsffländiger)  BetTiebsteil  ist  dagegen  auf den  Zweck  des  Haup[-

betriebs ausgerichtet und  in dessen Organisatian eingegliedert,  ihm gegenüber aber

organjsatorisch abgrenzbar und relaw verselbständigt.

Vgl.   z.B.    BAG,    Beschlus   vom   17.    Mai   2017
-7 ABR 21/15 -, juris,  Rdm.17.

Unter  den   Voraussetzungen  des  §  4  Abs.   1   Satz  1   BetrvG  gm  aber  auch  ein

Betriebstejl   als   eigenständiger   Betrieb,   nämlich   dann,   wenn   dort   in   der   Regel

mindestens  fünf  ständ©e  wahlberechtigte  Arbeftnehmer,  von  denen  drei  wählbar

sjnd, beschäftigt sjnd und der Betriebsteil räumlich weit vom Hauptbetrieb entfemt is(

(Nr.1) oder durch Aufgabenbereich und Organjsation eigenständig ist (Nr. 2).

Es  kann  voriiegend  damnstehen,  ob  es  skh  bei  dem  aufgegebenen  Sta"]or{  der

TPS m Gelsenkirchen , dem der Antragsteller bisbng organisatorisch zugeordnet wa r,

um  einen  eigenständigen  Betrieb  i.  S.d.  §  1  Abs.  1   Satz  1   BetrvG  oder  um  einen

Be{riebsteil  des  Hauptbetriebs  in  Köln  handefte.  Für den  Fall  eines  eigenständigen

Betriebes  liegt  dle   Beweriung  der  streftgegenständlichen   Personalmaßnahme  als

Versetzung  auf der Hand.  Aber auK:h  bei  Beweriung als Betriebsteil erfüm der Stand-

ori jedenfall§ die Voraussetzungen, unter denen ein Betriebsteil gem. § 4 Abs.1  Satz

1  Nr.  1  BetrvG als eigenständ©er Betrieb anzusehen jst:

Nach den Angaben der Antragsgegnerin (Schriftsatz vom 14. Juni 2019 im Veriähren

12  L  400/19  mit  einer vergleichbaren  Fallgestaftung)  handelte  es  sich  bei  der TPS

Gelsenkirchen  um  elnen von -vomab - drei  Standorten der TPS  m identischem

Geschäftsauftrag  (Projektdiensm3itungen ft]r den  Konzem)  und  ejner Mitarbeiterzahl

zv\rischen  20 und 30 Personen,  so  class das erforderliche  Maß an  organisatorsther

Selbstständigkeit nicht in Zweifel zu ziehen ist.

Der Standort Gelsenkirchen ist auch räumlich weit vom Hauptbetrieb der TPS in Köln

enffemt.

Bei  der  Bewertung  der  räumlichen  Entfernung  als  Üweft"  ist  nicht  nur auf die  räum-

liche  Distanz  abzustellen.  Maßgeblich  für  diese  Fiage  ist  -  dem  Zweck  der  Nom

entsprechend  -,   ob  der  Betriebsrat  des  Hauptbetriebs  für  die   Beschäftigten  der



jeweiligen   kleineren   Betriebseinheft   „k}ichr   zu   erreichen   ist.    Das   bedarf  einer

GesamtwürdigLing  aller  Umstinde  des  Einzelfalls durch  die  TatsacherEerichte,  die

nach der Rechtsprechung des

BAG,  a.a.O.  Rdnr.  21,

Eil

nur  eingeschränkt  überprüfbar  ist.   Dem  entsprechend  haben  sbh  in  der  Recht-

sprechung   keine   absoluten   Vverte   heraiisgebildet.   Erkennbar  lst   aber]   dass  es

weniger  auf die  absolute  Enffi3rnung  als vielmehr auf den  mit der Wegstrecke  ver-

bunder€n ZeftauFwand ankommt,  So kann ejn 60 bis 70 km entfemter Betriebsteil bei

optimalen Verkehrsverbindiingen noch als nicht \hen entfemt angesehen werd€n. Bei

schk:chten Verkehrsverbjndungen kann schon eine deutlich geringere räumliche Ent-

fernung „weir im Sinne des § 4 Abs.  1  Satz 1  Nr.  1  BetrvG sejn.

Vgl, Fiftü,  BetrvG, 29. Auflage. München 2018, § 4
Rdnr. 20, m.w.N.

Nach der Rechtsprechung des

BAG,  Beschluss vom 7.  Mai 2008 - 7 ABR 15m7 -, juris,
Rdnr.  29,

ist eine räumlich weite Entfemung jedenfalls dann gegeben, wenn dk} Hin-und Rück-

fam   zum   Hauptbetrieb   mft   öffentlichen   Verkehrsmifteln   einen   mehr   als  zwei-

stünd©en Zeita uf\^m nd erforderi.

Gemessen daran ist der vormalige  Standort der TPS in Gelsenkirchen  räumlich weft

vom   HauFsitz   in   Köln   entfemt.   Nach   dem   von   der   Kammer   hinzugezogenen

F=outenplaner (googk  maps)  beträgt die  einfache  Enffernung für eine  Fam m dem

PKW rund 83 km  und erforderl einen Zeftaufwand vDn  1  Stunde und 7 Minulen, der

sich  aber aufgrund  der  üblichen  Verkehrsstörungen  jm  Großraum  Köln  gerade  an

Werktagen  häufig  deutlich  erhöht.  Die  ebenfalls  zu  berücksK}htigende  Fahrzeit  m

Öffentljchen Verkehrsmmeln beträgt -je nach Verbimung -1  Stunde und 37 Minuten

oder mehr.  Bei Berücksichügung des Aufwands mr die Hin-und Rückfahrt ergibt sich

clam ein zeitlidier Aufwand ür die Bewäftigung der Wegstrecke von erheblich mehr

aß zwei Stunden, der die  Bewemng des vomaligen  Standortes der TPS in Gelsen-



kirchen  als weit entfemt vom  Hauptsitz  i.S.d.  §  4 Abs.  1  Satz  1  Nr.  1  BetrvG recht-

fertigt.

b.  Die  Antragsgegmrin  hat  mit  Schreiben  vom  17,  Januar 2019  keine  Versetzung,

sondem  eine  Umsetzung  verfügt  und  sich  dam  des  falsx:hen  personalrechtlichen

lnsmments bedient.

Nach  dem Womaut des vorgenannten Schreibens wird  der AntragstelkM aus dbnst-

lichen  Gründen  zum  Beschäffigungsort  der TPS  in  Köln  umgesetzt.  Es  sind  keine

Umstände  dafür  ersmtlich,  dass  die  Antragsgegnerin  diese  Maßnahme  nur  ver-

sehemlich fak5ch bezeichnet hat  und  tatsächlich  eine  Versetzung vornehmen wollte.

ln  der  Amragserwiclerung  vom  6.  Juni  2019  hat  sie  nochmak}  bestät©t,  dass  der

AntragstelkH mit vorgenannter Verfügung ,Limgesetzt]  nicht versetzt" worden sei (vgl.

Blaft  3  der  Antragseriderung).  Dam  wjrd  deutlich,  dass  sie  sich  in  Kenntnis  der

Verschiedenheit   der  personellen   lnstrumente   bewu§st   für  eine   Umsetzung   ent-

scmeden  hat  Angesiohts dessen  bleibt weder für eine  abwek;hende Auslegung  der

streilgegenständlichen  Maßnahme  noch  für  eine  Umdeutung  der  Umsetzungs-  in

eine   Versetzungsverft]gung    Raum.    (Vgl,    §   47   Abs.   2   WvfG,   wonach   eine

Umdeutung  ausscheidet,  wenn  diese  der  erkennbaren  Absicm  der  Behörde  wider-

spricht.)

Zur  fehlenden   Möglichkeit   ejner   Umdeutung   wegen   der
Verschiedenanigkeit der beiden  Maßnahmen vgl. auch VG
Köln,  Beschluss  vom  21.  März  2006  -1   L  25/06  -.  juris,
Rdnr.  8,

2. Die Umsetzung erweist sich darüber hinaus auch als emessensfehlerhaft.

Bei   der   Umsetzung   handeM   es   sich   um   eine   dienstliche   Anordnung,   der   die

betroffenen Beamten aufgrund ihrer Weisungsgebundenheit  Folge zu leisten  haben.

Umsetzungen  müssen  von  einem  dienstlichen  Grund  getragen  stin.   Davon  aus-

gehend hat der Dienslherr nach pflichtgemäßem  Emessen zu entscheiden.  Die tat-
säc"chen   Auswirkungen   der   Umsetzung   auf  den   beruflichen   Wendegang   des

Betroffenen  oder dessen  private  Leben§fülirung sind  aus  Fürsorgegründen  bei  den

Ermessenserwägungen zu berücksichtigen.  Der Dienstherr mus§ sowohl das dienst-

liche  lnteresse  an  der  Umsetzung  als  auch  die  entgegenstehenden  Bek]nge  des



Betroftem  mft der  ilinen  objekw zukommenden  Bedeutuiü  in  dje  Abwägung  ein-

stelk3n  und  gewichten.  Umsetzungen  sind  nach  §  114  Satz  1  VwGO  yon den  Ver-

waltungsgerichten daraufljn zu überprüfen, ob der Dienstherr dle das Emessen ein-

schränkenden Rechtsgrundsätze beachtet hat,

Grundsätzlkh  gilt,   dass  die  dienstlichen   Belange,   die   der  Urnsetzung  zugrunde

liegen.  umso  gewicht©er sein  müssen, je  schwerer die  Fo©en  einer  Umsetzung für

den Beamten sind. Zu den nacliteiligen Folgen für die private Lebensgestaltuiig kam

in§besondere gehören, das§ die  Umsetzung mit einem Wechsel des Dienstortes ver-

bunden ist und der neue  Dienstori wesentlich weiter von der Wohnung des Beamten

enffemt liegt oder wesentljch schwerer erreichbar ist a ls der a»e Djenstort.

Stämige   Rechtsprechungt   vgl.   z.B.   BverwG,   Beschluss
vom 21. Jum 2012 -2 8 23/12 -, juris,  Rdnr. 8.

Die Antragsgegnerin hat den persönlichen Umständen des Antragstellers im Rahmen

ihrer Abwägung zur Zumutbarkeit  der räumlichen  Veränderung  zwar  bei  Einleitung

des Veriahrens Rechnung getragen  (dazu zu a.).  Die  Umsetzung des Antragstelft}rs

zum  Standon  der TPS  in  Köln  erweist §lch  zum  gegenwärtigen  Zeltpunkt  aber als

ermessenfehk:rt"ft,  wejl dle Antragsgegnerin die Auswirkungen der zum  1.  Oktober

2019  zu  erwartenden  Betriebsverkggung  an  den  neuen   Standort  in   Brühl  auf  die

persönlk;hen  Bebnge  des Antragstellers nicht  au§reichend  berücksichtigt  hat (dazu
zu b.),

a.   Die  Anlragsgegnen-n   hat  der  persönlichen,   insbesondere  der  gesundhenlichen

Situation   des   Antragstellers   im   Rahmen   der   Umsetzung   zunächs{   ausreichend

Rechnung getragen.

Nach  dem  Ergebnis  der  von  der  Antragsgegnerin  veranlassten  betriebsärztlichen

Untersuchung  durch dje  B.A.D.  Gesundheitsvorsorge  und  Sjcherheitstechnik  GmbH

ist der Antragsteller in seiner Mobimät ejngeschränkt.  ln der ärztlichen  Beschein©ung

der  Fmu  Dr,  Biborka  Zs.  Barkoczi,  Ärztin  in  Weiterbildung  für  Arbeitsmedizin,  vom

12.  Juli  2018  (Bbtt  32  ff der  Beiakte,  Heft  1)  wird  die  dem  Antragsteller zumutbare

Fahrzeft  bei  Fahrten  mit  dem   PI¢A/  und  dem  ÖPIW  sowohl  ftlr  tägliche  Fahnen

zvirischen  dem Wohnort  und  der Arbeitsstelle  als auch  für  Pendeln  bei  maximal  drei

aus"rtigen  Übemachtungen   auf  eine   Fahrtzeit  von  maximal   2  Stunden  -  ein-
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scm.eßlich  Umstejge-und Wariezeiten -begrenzt.  Ein Umzug sei aus medizjnischer

Sicht   möglk;h.   Als  Ges(altung   der  Wochenarbeftszeit   von   34   Stiinden  wird   zur

Auftechterhaltung   der   Gesundheit    und    Leistungsfähükeft   eine    Vertellung    der

Wöchenarbeitszejt von 34 Stunden auf ejne 4-Tage-Woche als erforderlich erachtet.

Ein tägliches Pendeln cles Antragstellers von seinem Wohnori (Recklinghausen) zum

neuen   Dienstorl   in   Köln   scheidet   danach   au5,   denn   die   nach   der   ärztlichen

Bescheinigung  als  noch  zumiitbar  erachteten   Fahrzeften  (insgesamt  2  Stunden)

wügden     überschri«en.     Nacli     den     Berechnungen    der    Antragsgegnerin    (vgl.

zusammentassend  Blatt  11  der  Belakte,  Heft  1 )  beträgt  bereris die  Fahrzeit für die

einfache   Wegstrecke   vom   Wohnort   des   Antragstelk}rs   in   Recklinghausen   zum

Standort der TPS in  Köln  mit öffentlichen  Verkehrsmffleln 2 Stunden  10 mnuten  und

mit dem  PKW I  Stunde  und  28  Minuten.  Nach  den von  der Kammer verwendeten

Fioutenplanem  (google  maps  uncl   Falk)  weicht  dje  Fahrzeit  mjt  dem   PK\W  -  bei

üblicher  Verkehrslage  -  nicht wesentlich  davon  ab,  dürfte  im  Berufsverkehr jedoch

mftunterdarüberlk3gen.

Diese   Situation   hat   die   Antragsgegnerin   letztljch   im   Ergebnis  zutreffend   in   der

Umsetzungsveriügung  yom  17.  Januar  2019  dahingehend  gewürdigl,  dass für  den

Antiags(eller  jedenfalls  m  der  Option  eines  Umzugs  eine  zumutbare  Möglichkeit

besteht,  dem  anstehenden  Vvechsel  des  Dienstortes  Rechnung  zu  tragen  iind  im

Übrigen  darauf vervriesen,  dass die  sonstigen  vorgetragenen  persönlk)hen  Bekange

-  Pfk!ge  und  Unterstützung  der betagten  Eltern  -  dem  Einsatz  an  einem  anderen

Diens{ort nicht entgegenstünden .

ln  ihrer  An{ragseiwklerung  vom  06.  Junj  2019  hat  die  Antragsgegnerin  nochmals

bekräftigt, dass dem Antragstelkw mit der Möglichkeit eines Ui.nzLÜs zumindest gü£

zumutbare Möglichkeft eröffnet ist, dem Wechsel des Dienstories zu begegnen.

Ergänzend  weist  die  Kammer  darauf  hin,  dass  auch  die  Würd©ung  der  weiteren,

vom   Antragsteller  gegen   die   Umsetzung   vorgebrachten   persönlichen   Umstände

Emessen§fehler  nicht  erkennen  lässt.   Die  Antragsgegnerin  füm  zutreffend  aus,

dass  Bundesbeamte  wie  der  Antragsteller  mnsjchtlich   ihrer  örtlichen  Verwendung

grundsätzlich  flexibel  sein  müssen.  Es obliegt der Gestaltung des Beamten,  dje  mit

einer Veränderung des Einsatzones verbundenen  Belastungen organisa{orisch -sei

es durch d€  Begründung eines Zweitwohnsitzes oder durch einen  Umzug der Kem-

familie  -  zu   bewältigen.   Etwas  anderes  folgt   in   der   Regel   auch   nicht   aus  den
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Bindungen am  bisherigen Wohnort durch die  Betreuung naher Angehöriger und den

dam ejnhergehenden Verpf]ichtungen.  Hierzu hat die Anhgsgegnerjn sowohl in der

Umsetzungsverfügung    aks   auch   in    der   Antrag§erwiderung   zutreffend    Stellung

genommen. Auf die entsprechenden Ausfüh"ngen wird Bezug genommen.

b.  Die Umsetzung dffi Antrag§tellers zum Standort der TPS in  Köln erweis{ sich zum

gegenwämgen Zeitpmkt  aber deswegen  als emessenfehlerhaft,  weil  die  Antrags-

gegnerin  die  Auswirkungen  der zum  1,  Oktober 2019  zu  erwarienden  Betriebsver-

Legung  an  den  neuen  Standori  in  Brühl  auf dle  persönllchen  Belange  des Antrag-

stelk}rs nicht ausreichend berücksjchtigt hat.

(1.)  Die  für  die  Bewertung  der  Zumutbarkeft  maßgeblichen  Umstände  haben  sich

entsctBidend geänderi.  Die An{ragsgegnerin  hat im voriiegenden Verfahren  erst m

Schreiben  vom  4.   Jm  2019  mtgetem,  dass  der  Standort  der  TPS  in   Köln  zum

30.  September 2019 vollständig aufgegeben rird und in die Sünherstr.168 in 50321

Brühl   umzieht.   Zugbich   hat   §ie   ihre   Absicht   mftgeteilt,   den   Antragsteller   ab

1. Oktober 2019 am Standort Brühl einzusetzen und mit der schon am Slandort Köln

vorgesehenen  Projettät©keit  zu  befassen.  lm  -  mit  einer  vergleichbaren  Situation

befassten  -Eih/erfahen  12  L  400/19  erfolgte  die  entsprechende  lnfomation  mft

Schriftsatz vom 14. Jum 2019 und damit nur unwesentlich früher.

(2.)   Die   Antragsgegnerin   hat  die   sich   daraus   für  den   Antragsteller  ergebenden

peTsömchen Konsequenzen bislang nicht mnrek)hend in ihre  ErmeEsenserwägungen
einbezogen.

Wie vorstehend bereits ausgeführt,  kann der Antragsteller einer Tätigkeit in  Köln niir

nachkommen, wenn er orisnah über eine Unterkunft verfügt. Aufgrund der zwischen-

zeftlichen  Entwicklung  ist ihm  die dauerhafte Anmietung von Vvohnraum  in  Köln jetzt

nicm mehr zumübar. Mehriache  Umzüge innerhalb kurzer Zen     nd einem  Beamten

aufgrum   des  damit  verbundenen   finanziellen   und   persönlichen  Aufwands  auch

angesichts der grundsätzlich einzubrdemden Flexlbimät nk;ht zumutbar,

vgl. schon VG Gelsenkirchen, Beschluss vom 27. Oktober
2009 ~ 12 L 738/09 -, juris Rdnr.29
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Das  gjft  sowohl  für  dje  Anmietung  eiiier  Zweitwohnung  als  auch  für  den  hier  im

Vordergrund stehenden  Umzug zum  künftigen  Bescliäftigungsort des Antragstellers.

Der Antragsteller kann danach nicht darauf verwiesen werden, zunächst in Köln eine

Unterkunft  zu  suchen  und  zum   1.   Oktober  2019  emeut  nach  Brüm  umzuziehen.

Entgegen der Auffassung cler Anmgsgegnerin ist es für clen Antragsteller auch keine

naheliegende  Option,  jetzt  (noch)  eim  Unlerkunft  in  Köln anzumieten  und  diese  für

dje spätere  Tätigkeit h  Brühl  beizubehalten. Angesichts der zeftnah zum  1. Oktober

2019 anstehenden  Veriegung  des  Standoh§  nach  Brühl  liegt es auf der  Hand,  zur

Vermeklung wefterer Fahrzeiten  eine  möglichst nah am  neuen  Beschäftigungsort in

Brüm gelegene Unterkunft zu wählen.  Etwas andere§ ergibt sich auch nicht aus dem

Umstand,  dass  die  Antragsgegnerin  auf eine  Entfernung  von  nur  16  km  zwischen

dem   alten   Standort  der   TPS   in   Köln   und   den   neuen   Betrbbsräumen   in   Brühl

verweist,  denn  die  dam  verbiindene  Fahrzeit  (mindestens  29  Minuten  nach  dem

F2outenplaner goo©e maps) erweist sich als nicht unerheblicli.

Die  gegen(eilige  Option  -  die  Anmietung  einer  Unterkunft  in  Brülil,  von  der aus  für

die Überganszeft bis zum 30.  September 2019 die Tätigkeft in Köln ausgeübt werden

könnte -  hat die Antraggegnerin  bislang  nicht  in  ihre  Erwagungen  aufgenommen.

Sie wünde gegenwärtig auch nicm durcrüreifen. Aus der Fürsorgepflicht des Dienst-

herrn  folgt,  dass  einem  Beamten,  der  sich  gegen  seinen  Vwllen  einer  räumlichen

Veränderung   ausgesetzt   sieht,   eine   gewisse   Vorbereitungszeit   zuzubilligen   ist,

innemalb  derer er die  Fo©en  der anstehenden  Veränderung  für  seine  persönliche

Lebensführung   bewältigen   kann.    Das   entspricht   auch   der   Praxis   der   Antrags-

gegneriii,  wie  sie  sm  aus  dem  bisherigen  Veriälirensverlauf  ergibt.  Denn  die  mit

Schreiben vom 17.  Januar 2019 vemgte  Umsetzung de§ Antragstellers erfolgte erst

zum  1.  Mai  2019,  so  dass  er  über  eirm  Zeitraum  von  knapp  vier  Monaten  die

Mög!ichken hafte, sjch entsprechend vorzubereiten. Daran fehlt es aber in  Bezug auf

den  neuen   Standor[  der  TPS  in   Brühl.   Die  künftlge  dienstliche  Verwendung  des

Antragstelbrs  in   Brühl  hat  die  Antragsgegnerin  gegenüber  dem  Gericht  erst  m

Schriftsatz vom  4.  Juli  2019  bekannt  gegeben.  Ausi.eichende  Vorbereitimgszeft  für

eine  Unterl(unftssuche bleibt ihm so nicht.

Selbst wenn  dem  Amragsteller  ein  „wöchentliches  Pendeln"  möglich  wäre,  ergäbe

sich daraus njchts anderes`  Es ist nicht ersichtlich, wie er sich für ejne Übergangszeit

eine  geeignete   Unterkunft  ver§chaffen  könnte,  insbesondere   reichen  die  von  der
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Antragsgegnerin  zur  Verfügung  gestellten  Mmel  (nach  den  Angaben  des  Antrag-

stellers im  Verfthren  12  L 400/19 750 €/mtl.)  angeslchts der in  Köln  Übü-chen  Hotel-

preise  nicht  aus,  die  l<osten  für die eiibrderlichen  drei  Übernachtungen  pro Woche

abzudecken.

11. Der Antragsteller hat auch einen Anordnungsgrund glaubhaft gemacht.

Soll  die   Umsetzung  eines   Beamten   auf  einen   anderen   Dienstposten   durch  eine

emstweilige    Anordnung    vorffiufig    rückgängig    gemacht    werden,     ü    ist    ein

Anordnungsgrund  für eine  solche  Regelung  nur im  besonderen  Ejnzelfäll  gegeben.

Grundsätzlich   können   Betroffer€   insowejt  auF  den   Rechtsschutz  im   Hauptsache-

verfahren   verriesen   werden,   weil   sie   in   der   Zwischenzeit   keinen   endgültigen

Rechtsi"chteil erlejden,  Denn  eine  Umsetzung  kann  im  Grundsatz jederzeit wieder

rückgängig   gemacht  werden.   Zudem   wird   m   der  gerichtlichen   Anordnung   die

Hauptsache  zumindest  teiweisE  vorweggenommen.  Ein  Anordnungsgrund  besteht

deswegen  in  Fällen  solcher Art  nur,  wenn  dem  betroffenen  Beamten  in  sonstiger

Weise   ohne   die   Gewährung   vorläufigen   Rechtsschutzes   schwere,   (schlechthin)

Linzumutbare  Nachteile  drohen,  die  sich  auch  bei einem  späteren  Erfolg  im  Haupt-

sacheverfahren nicht mehr aiisgleichen lassen.

OVG     NRW,     z.B.     Beschluss     vom     21       März     2019
- 6 8  1 459/1 8 -, juri§ F`dnr.  1 8,

Ein    solcher,    die    Annahme    eines   Anordnungsgrundes    ausnahmsweise    recht-

fertigender   besonderer   Einzeffall   ist   vomegend    gegeben.    Die    Besanderheiten

ergehn  sjch  aus der aus gesundheitlichen  Gründen  eingeschnänkten  Mobilität  des

Antragstelbrs  im  Zusammenwirken   mt  der  sehr  kurzmstig  bekannt  gewordenen

künftigen Änderung  sei"=s Ejnsatzortes.  Es stel« sjch als mit der Fürsorgepflicht der

Antragsgegnerin   nicht  vereinbar  dar,   von   dem   Antragsteller   die   Aufnahme   des

Dienstes  in  Köln  zu  verlangen,  obwohl  die  Frage  rfflch  einer  geeigneten  Unterkunft

noch  ungeklärt  ist.  Sie  dari auch  ungeklärt  sein,  weil  die  kmzfTistige  Änderung  der

tatsächlichen  Umstände  der Antragsgegnerin zuzurechnen  ist  und  der Antragsteller

sich  auf  dksg  noch  nicht  einstellen  konnte.  Wie  vorstehend  ausgeführt,  ist  ihm

gegenwärtig  weder  ein  {ägliches  Pendeln  nach   Köln  zumutbar  noch  ist  ihm  eine

zijmutbare   Afternative   hierzu   eröff"=t.   Der  nachträgliche   Fiechtsschutz   in  einem
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Hauptsacheverfahren  wäre  nicht  geeignet,  der  sich  aus  dieser  Sftuation  für  den

Antragstelk:r ergebenden Betastung ausreichend Rechnung zu {ragen.

Die  Kostermtscheidung beruht auf § 154 Abs.  1  VwGO.  Die Festsetzung des Streit-

wehes folgt aus §§ 53 Ab§. 2 Nr.  1, § 52 Abs. 2 GKG. Von der in Ejlveriahren sonst

üblichen  Reduzierung  des  Streitweris  ist  abzusehen,  denn  clie  im Wege  der einst-

weiligen Anordnung ergangene vorläufige  Regelung stem sich aufgrund des weiteren

ZeftabbuFs sukzesswe als emgümge Regelung dar.

R e c h t s m i t t e 1 b e 1 e li r u n a :

Gegen  den  Beschluss zu  1,  steht den  Beteiligten  die  Beschwerde  an das  Oberver-
waftungsgericht für das Land NordrheinLwestfakm jn Münster zu,

DM±  Bescliwerde & innerhalb von zwei VV0chen nach  Bekanntgabe des Beschlusses
schriftm oder ars ek}ktronisches DokumenL letzteres nach Maßgabe des § 55a  der
Verwaltiingsgerichtsordnmg  -  \^^rGO  -  und  der  Verordnung  über die  technischen
Rahmenbedingungen  des  e[elctronischen  Rechtsverkehrs  uncl  über  das  besondere
ek:ldronische      Behördenpostfach      (ELektronischerF=eclitsverkehr-Verordnung      -
ERVV),      bei      dem      Verwaltungsgericht      Gelsenkirchen,      Bahnhofsvorplatz3,
45879 Gelsenkirchen, einzulegen. Sie  ist innerhalb eines Monats nach  Bekanntgabe
der EntscheidLing zu begründen.  Die Begründung ist, sofem sie nicht berens mjl der
Beschwerde   vorgelegt   worden   ist,   bejm   Oberverwaftungsgericht   für   das   Land
NordrheinJwestfakm,  Aegidiikirchplatz 5,   48143 Münster,   schriftlich  oder  ak5  ek*-
tronisches DokumenL letzteres nach Maßgabe des § 55a VWGO und der EFiw, ein-
zureichen.  Sie  muss einen  bes(immten Antrag enthalten,  dk:  Gründe  dark>gen,  aus
denen  die  Entscheidung  abzuändem  oder aufzuheben  st,  uncl  sk3h  mjt  der ange-
fochtenen  Entstieidung  auseinandersetzen`  Das  Obervermftungsgericht  prm  nur
die darge"n Giünde.
lm   Beschwerdeverfahren  gegen  den  Beschluss  zu   1.  muss  sjch  jeder  Beteiljgte
durch   ei":n   Prozessbevollmächtiglen   venreten   bssen.   Dies   gj»   auch   für   db
Einlegung der Beschwerde.  Der Kreis der ars ProzessbevoMmächtote zugeLastrien
Personen und Organisalionen bestimmt sich nach § 67 Abs. 4 VwGO.

Gegen  den   Beschluss  zu  2.  findet  innerhalb  von  sechs  Monaten,   nachdem   dm3
Entscheidung in der Hauptsache  Rechtskßft erlangt oder das Veriahren stch ander-
wemg erledigt hat,  Beschwerde statt,  wenn der Vvert des  Beschwerdegegenslandes
200 Euro übersteü.
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Die   Besßhwerde   is!   schrmich  oder  zur  Niederschm  des   Urkundsbeamten   der
Ges€häftsstelle  oder  als  eh3ktronisclies  Dokument,  Istzteres  nach  Maßgabe  des

§ 55a VWGO und der ERW, bei dem Verwamngsgermt Gelsenkirchen einzulegen
Uber sie entsclieidet das Oberverwaftungsgericht für das Land Nordrtiein-Westfak3n ,
Aegidiikirchpbtz 5, 48143 Münster, falls das besthließende Gericht ihr njcht abnim.

Dr. Weise[ Vollenberg

Beglaubjgt
a)s Urkundsbeamter/in
der Geschäftsstelk= des
Verwalhingsgerich{s Gelsenkirchen

Dr. Frantzen


